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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 

  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  − Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbes-

tände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  − Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäischen Vogel-
arten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung 
nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG 
i.V.m. BauGB abzuarbeiten. − Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Europäischen Vo-
gelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils gesonderte Formblätter vorzu-
legen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rah-
men der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. − Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten Einzelfall nicht 
relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße in Biberach. Damit verbunden sind der Abbruch ei-
nes ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes und eines leerstehenden Supermarktes. Die Überbauung von 
ehemaligen Gartenflächen des landwirtschaftlichen Betriebes mit Einzelbäumen, Baumgruppen, Gestrüpp und 
Ruderalflächen.  

− STADT BIBERACH (2013):  
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Biberach.  − LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung (Vögel, Fledermäuse) 
und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 

 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Gilde der nicht ge-
fährdeten, freibrüten-
den gebüsch- und 
baumbewohnenden 
Vogelarten  
(Amsel, Grünfink) 

 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung  der betroffenen Tierart 3
 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

− Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. − Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens.  − Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Im urbanen Raum freibrütenden gebüsch- und baumbewohnenden Vogelarten. Mit Brutverdacht wurden Am-
sel und Grünfink festgestellt. Diese Arten sind als häufig bis sehr häufig vorkommend, weit verbreitet und als 
ungefährdet in Baden-Württemberg einzustufen.  
 
HÖLZINGER, J., BAUER, HG., BERTHOLD, P., BOSCHERT, M. UND MAHLER, U. (2005): 
Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. Hrsg.: Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW). 5. Fassung. 
 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum  
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: − Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), − Lage zum Vorhaben, − Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 
 
Im Zuge von Kartierungen in 2013 wurden Amsel und Grünfink mit Brutverdacht im Gebiet festgestellt.  
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, − welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 

und 
− aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-

Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen  Population  
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten sind für die genannten Arten günstige Erhaltungszustände 
für die lokale Population abzuleiten.  
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3.4  Kartografische Darstellung  

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nac h § 44 Abs. 1 BNatSchG            
(bau-, anlage - und betriebsbedingt)  

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder  Zerstörung von Fortpflanzungs - oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
 
a) Werden Fortpflanzungs - oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?    ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Betroffen sind Brutreviere der genannten Arten bei denen dauerhafte Verluste von Gehölz- bzw. Baumbe-
ständen, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätten genutzt werden, infolge der Überbauung zu erwarten sind.  
 
b) Werden Nahrungs - und/oder andere essentielle Teilhabitate so erhebl ich besch ä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpfl anzungs - oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?    ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 
c) Werden Fortpflanzungs - oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, das s diese nicht  
 mehr nutzbar sind?    ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

      
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG  
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung  (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG) ?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB. 
 
Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
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f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang oh ne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen  gewahrt  (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) ?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Im nahen Umfeld sind vergleichbare ähnliche Bruthabitate noch vorhanden. Ausweich-
möglichkeiten sind von daher vorhanden.  
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleich smaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) ?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen,  −  der ökologischen Wirkungsweise,  −  dem räumlichen Zusammenhang,  −  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  −  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  −  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  −  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement −  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 
Verfügbarkeit). 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden k ann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung /en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja 
  

 nein  
 

 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSc hG) 
 
a) Werden  Tiere gefangen, verletzt oder getötet ?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

       
b) Kann das Vorhaben  bzw. die Planung  zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs - oder Tötungsrisikos von Tieren führen?    ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

      
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: − den artspezifischen Verhaltensweisen, − der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder − der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 

      
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
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Durch den Bau bzw. die Anlage der vorgesehenen Bebauung werden keine Bautechni-
ken verwendet bzw. Dimensionen so stark verändert, dass eine Schädigung zu prognos-
tizieren wäre.  
 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
- Rodung von Bäumen sowie die Freimachung des Baufeldes im Zeitraum zwischen Anfang  

Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Vegetationszeit). 
- Abbruch der Gebäude im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Ve-

getationszeit). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung (Vö-
gel, Fledermäuse) und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  wird erfüllt : 
  

 ja 
  

 nein  
 

 

4.3  Erhebliche Störung  (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
 
a)  Werden  Tiere während der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, Überwinterungs -  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?   ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich ?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
- Rodung von Bäumen sowie die Freimachung des Baufeldes im Zeitraum zwischen Anfang  

Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Vegetationszeit). 
- Abbruch der Gebäude im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Ve-

getationszeit). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung  
(Vögel, Fledermäuse) und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  wird erfüllt : 
  

 ja 
  

 nein  
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4.4 Entnahme  von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  
 Beschädig ung oder Zerstörung  ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)  
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädig t  
oder zerstört?   ja   nein 

  
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
 ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
 Beeinträchtigungen. 
 

 

      

 
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
 Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

c)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG  
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung  (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG) ?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang oh ne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt  (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG) ?  ja   nein 

 Kurze Begründung. 
      

 
e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer  
Standorte vorgesehen werden können, mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen,  −  der ökologischen Wirkungsweise,  −  dem räumlichen Zusammenhang,  −  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  −  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  −  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  −  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  −  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährlei stet  werden kann :  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung /en. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt :   
 

 ja  
 

 nein  

 4.5 Kar tografische Darstellung  

Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung und / oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)6. 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 

 

 

5. Ausnahmeverfahren  

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer V erbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffer n 4.1, 4.2, 4.3 und /oder  4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG be antragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff.  

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG)  

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 

 
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG)  
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort - oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind?  

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

 nein - weiter mit Pkt. 5 .3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

 
5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Po pulationen der Art (§ 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG; bei FFH -Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL) 
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a) Erhaltungszustand vor  der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung?  

Art  Lokal betroffene Population  

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ei-
nordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs -
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

 
 
b) Erhaltungszustand nach  der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung?  

 

Art  Lokal betroffene Population  

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs -     
gebiet  

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von  Europäischen Vogelarten  
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungü nstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor?  

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen d urch FCS -Maßnahmen  
gewahrt werden?  

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

  ja - Vorhaben bzw. Planung  ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen, − der Wirkungsweise im Populationskontext,  − Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), − der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, − der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  − der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

  



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 10 

 
 

d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von  Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH -RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustand s der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH -RL vor ?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen du rch FCS -Maßnahmen e r-
halten werden?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen, − der Wirkungsweise im Populationskontext,  − Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), − der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, − der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  − der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen  einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherste l-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nich t behindert?   

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit  

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der  vorgesehenen Vermeidungs - und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1  bis 4 BNatSchG  

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.  

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6 .2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und /oder  der vorgesehenen FC S-Maßnahmen  

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL)             
 nicht erfüllt  - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig.  

  sind die Voraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL)           
erfüllt  - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.  

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen  Prüfung  von Arten  
des Anhangs IV der FFH -RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44  und  45 BNatSchG  (saP) 
 

Stand: Mai 2012 
  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  − Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbes-

tände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  − Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäischen Vogel-
arten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung 
nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG 
i.V.m. BauGB abzuarbeiten. − Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Europäischen Vo-
gelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils gesonderte Formblätter vorzu-
legen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rah-
men der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. − Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten Einzelfall nicht 
relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben  bzw. Planung  

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße in Biberach. Damit verbunden sind der Abbruch ei-
nes ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes und eines leerstehenden Supermarktes. Die Überbauung von 
ehemaligen Gartenflächen des landwirtschaftlichen Betriebes mit Einzelbäumen, Baumgruppen, Gestrüpp und 
Ruderalflächen.  

− STADT BIBERACH (2013):  
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Biberach.  − LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung (Vögel, Fledermäuse) 
und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 

 

2. Schutz - und Gefährdungsstatus  der betroffenen Art 1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote L iste Status in 
Deutschland  

Rote Liste Status in  
BaWü 

Gilde der nicht ge-
fährdeten, nischenb-
rütenden Vogelarten  
(Hausrotschwanz) 

 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung  der betroffenen Tierart 3
 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

− Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. − Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens.  − Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Im urbanen Raum nischenbrütende Vogelarten. Festgestellt wurde der Hausrotschwanz mit Brutverdacht. 
Diese Art ist als häufig bis sehr häufig vorkommend, weit verbreitet und als ungefährdet in Baden-
Württemberg einzustufen.  
 
HÖLZINGER, J., BAUER, HG., BERTHOLD, P., BOSCHERT, M. UND MAHLER, U. (2005): 
Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. Hrsg.: Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW). 5. Fassung. 
 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum  
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: − Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), − Lage zum Vorhaben, − Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 
 
Im Zuge von Kartierungen in 2013 wurde der Hausrotschwanz mit Brutverdacht im Gebiet festgestellt.  
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, − welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 

und 
− aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-

Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen  Population  
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten sind für die genannten Arten günstige Erhaltungszustände 
für die lokale Population abzuleiten.  
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3.4  Kartografische Darstellung  

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

 

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nac h § 44 Abs. 1 BNatSchG            
(bau-, anlage - und betriebsbedingt)  

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder  Zerstörung von Fortpflanzungs - oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
 
a) Werden Fortpflanzungs - oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?    ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
Betroffen ist vermutlich ein Brutrevier des Hausrotschwanzes (Brutverdacht), das, infolge des Abbruchs der 
Gebäude, bau- bzw. anlagenbedingt dauerhaft verloren geht.  
 
b) Werden Nahrungs - und/oder andere essentielle Teilhabitate so erhebl ich besch ä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpfl anzungs - oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?    ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 
c) Werden Fortpflanzungs - oder Ruhestätten durch Störungen oder son stige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, das s diese nicht  
 mehr nutzbar sind?    ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

      
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG  
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung  (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG) ?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB. 
 
Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
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f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang oh ne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen  gewahrt  (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) ?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Im nahen Umfeld sind vergleichbare ähnliche Bruthabitate noch vorhanden. Ausweich-
möglichkeiten sind von daher vorhanden.  
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleich smaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) ?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen,  −  der ökologischen Wirkungsweise,  −  dem räumlichen Zusammenhang,  −  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  −  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  −  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  −  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement −  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 
Verfügbarkeit). 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden k ann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung /en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja 
  

 nein  
 

 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  
 
a) Werden  Tiere gefangen, verletzt oder getötet ?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

       
b) Kann das Vorhaben  bzw. die Planung  zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs - oder Tötungsrisikos von Tieren führen?    ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

      
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: − den artspezifischen Verhaltensweisen, − der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder − der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 

      
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 5 

 
Durch den Bau bzw. die Anlage der vorgesehenen Bebauung werden keine Bautechni-
ken verwendet bzw. Dimensionen so stark verändert, dass eine Schädigung zu prognos-
tizieren wäre.  
 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
- Rodung von Bäumen sowie die Freimachung des Baufeldes im Zeitraum zwischen Anfang  

Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Vegetationszeit). 
- Abbruch der Gebäude im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Ve-

getationszeit). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung (Vö-
gel, Fledermäuse) und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  wird erfüllt : 
  

 ja 
  

 nein  
 

 

4.3  Erhebliche Störung  (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
 
a)  Werden  Tiere während der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, Überwinterungs -  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?   ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich ?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
- Rodung von Bäumen sowie die Freimachung des Baufeldes im Zeitraum zwischen Anfang  

Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Vegetationszeit). 
- Abbruch der Gebäude im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Ve-

getationszeit). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung  
(Vögel, Fledermäuse) und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  wird erfüllt : 
  

 ja 
  

 nein  
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4.4 Entnahme  von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  
 Beschädig ung oder Zerstörung  ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)  
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädig t  
oder zerstört?   ja   nein 

  
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
 ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
 Beeinträchtigungen. 
 

 

      

 
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
 Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

c)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG  
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung  (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG) ?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang oh ne vorgezogene  
 Ausgleichsm aßnahmen gewahrt  (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG) ?  ja   nein 

 Kurze Begründung. 
      

 
e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer  
Standorte vorgesehen werden können, mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen,  −  der ökologischen Wirkungsweise,  −  dem räumlichen Zusammenhang,  −  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  −  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  −  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  −  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  −  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährlei stet  werden kann :  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung /en. 
 

      
 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 7 

 
  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt :   
 

 ja  
 

 nein  

 4.5 Kar tografische Darstellung  

Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung und / oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)6. 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 

 

 

5. Ausnahmeverfahren  

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer V erbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffer n 4.1, 4.2, 4.3 und /oder  4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG be antragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff.  

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG)  

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 

 
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG)  
 
Existieren anderweitig zumutbare  Alternativen (z.B. Standort - oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind?  

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit . 

 nein - weiter mit Pkt. 5 .3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

 
5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Po pulationen der Art (§ 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG; bei FFH -Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL) 
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a) Erhaltungszustand vor  der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung?  

Art  Lokal betroffene Population  

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ei-
nordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs -
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

 
 
b) Erhaltungszustand nach  der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung?  

 

Art  Lokal betroffene Population  

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs -     
gebiet  

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von  Europäischen Vogelarten  
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungü nstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor?  

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen d urch FCS -Maßnahmen  
gewahrt werden?  

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

  ja - Vorhaben bzw. Planung  ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen, − der Wirkungsweise im Populationskontext,  − Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), − der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, − der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  − der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von  Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH -RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustand s der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH -RL vor ?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen du rch FCS -Maßnahmen e r-
halten werden?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen, − der Wirkungsweise im Populationskontext,  − Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), − der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, − der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  − der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen  einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherste l-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nich t behindert?   

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit  

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der  vorgesehenen Vermeidungs - und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1  bis 4 BNatSchG  

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.  

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6 .2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der  Wirkungsprognose und /oder  der vorgesehenen FC S-Maßnahmen  

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL)             
 nicht erfüllt  - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig.  

  sind die Voraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL)           
erfüllt  - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.  

 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen  Prüfung  von Arten  
des Anhangs IV der FFH -RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44  und  45 BNatSchG  (saP) 
 

Stand: Mai 2012 
  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  − Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbes-

tände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  − Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäischen Vogel-
arten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung 
nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitplanung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG 
i.V.m. BauGB abzuarbeiten. − Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Europäischen Vo-
gelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils gesonderte Formblätter vorzu-
legen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutzrechtlich zulässig ist, kann nur im Rah-
men der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. − Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten Einzelfall nicht 
relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben  bzw. Planung  

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße in Biberach. Damit verbunden sind der Abbruch ei-
nes ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes und eines leerstehenden Supermarktes. Die Überbauung von 
ehemaligen Gartenflächen des landwirtschaftlichen Betriebes mit Einzelbäumen, Baumgruppen, Gestrüpp und 
Ruderalflächen.  

− STADT BIBERACH (2013):  
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Biberach.  − LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung (Vögel, Fledermäuse) 
und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 

 

2. Schutz - und Gefährdungsstatus  der betroffenen Art 1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote L iste Status in 
Deutschland  

Rote Liste Status in  
BaWü 

gebäudebewohnen-
den Fledermausarten 
(mit unterschiedli-
chem Schutzstatus in 
Deutschland bzw. 
Baden-Württemberg 

 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung  der betroffenen Tierart 3
 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

− Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. − Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens.  − Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

 
Potenzielles Vorkommen von gebäudebewohnenden Fledermausarten, die ggf. zeitweilig Quartiere im Ge-
bäudebestand (Einzelquartiere) beziehen. Konkrete Nachweise liegen nicht vor. 
 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum  
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: − Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), − Lage zum Vorhaben, − Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, − welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 

und 
− aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-

Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 

 
Die Gebäudebegehungen ergaben keine Hinweise. Lediglich das Auftreten nur zeitweilig genutzter Fleder-
mausquartiere im Gebäudebestand (Einzelquartiere) ist nicht vollständig auszuschließen.   
 

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen  Population  
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

 

3.4  Kartografische Darstellung  

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nac h § 44 Abs. 1 BNatSchG            
(bau-, anlage - und betriebsbedingt)  

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder  Zerstörung von Fortpflanzungs - oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  
 
a) Werden Fortpflanzungs - oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?    ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 
b) Werden Nahrungs - und/oder andere essentielle Teilhabitate so erhebl ich besch ä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpfl anzungs - oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?    ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
 
c) Werden Fortpflanzungs - oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, das s diese nicht  
 mehr nutzbar sind?    ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 
 

      
 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 
- Abbruch der Gebäude im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Ve-

getationszeit). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung (Vö-
gel, Fledermäuse) und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 
 

e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG  
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung  (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG) ?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB. 
 
Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang oh ne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen  gewahrt  (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) ?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 

 
Im nahen Umfeld sind vergleichbare ähnliche Bruthabitate noch vorhanden. Ausweich-
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möglichkeiten sind von daher vorhanden.  
 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleich smaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet we rden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) ?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen,  −  der ökologischen Wirkungsweise,  −  dem räumlichen Zusammenhang,  −  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  −  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  −  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  −  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement −  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 
Verfügbarkeit). 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden k ann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung /en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja 
  

 nein  
 

 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSc hG) 
 
a) Werden  Tiere gefangen,  verletzt oder getötet ?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

       
b) Kann das Vorhaben  bzw. die Planung  zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs - oder Tötungsrisikos von Tieren führen?    ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.  
  

      
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: − den artspezifischen Verhaltensweisen, − der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  

Planung und/oder − der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 

      
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Durch den Bau bzw. die Anlage der vorgesehenen Bebauung werden keine Bautechni-
ken verwendet bzw. Dimensionen so stark verändert, dass eine Schädigung zu prognos-
tizieren wäre.  
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c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
- Rodung von Bäumen sowie die Freimachung des Baufeldes im Zeitraum zwischen Anfang  

Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Vegetationszeit). 
- Abbruch der Gebäude im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Ve-

getationszeit). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: 
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung  
(Vögel, Fledermäuse) und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  wird erfüllt : 
  

 ja 
  

 nein  
 

 

4.3  Erhebliche Störung  (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  
 
a)  Werden  Tiere während der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, Überwinterungs -  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?   ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich ?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
- Rodung von Bäumen sowie die Freimachung des Baufeldes im Zeitraum zwischen Anfang  

Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Vegetationszeit). 
- Abbruch der Gebäude im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar (außerhalb der Ve-

getationszeit). 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:  
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE + PLANUNG (2013): 
Bebauungsplan "Fünf Linden / Berthold-Hupmann-Straße. Faunistische Kartierung  
(Vögel, Fledermäuse) und artenschutzrechtliche Prüfung. Schorndorf. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  wird erfüllt : 
  

 ja 
  

 nein  
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 4.4 Entnahme  von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  

 Beschädig ung oder Zerstörung  ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)  
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädig t  
oder zerstört?   ja   nein 

  
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
 ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
 Beeinträchtigungen. 

 

      

 
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
 Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

c)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG  
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung  (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG) ?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 
 
      

 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang oh ne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt  (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG) ?  ja   nein 

 Kurze Begründung. 
      

 
e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer  
Standorte vorgesehen werden können, mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen,  −  der ökologischen Wirkungsweise,  −  dem räumlichen Zusammenhang,  −  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  −  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  −  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  −  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  −  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche 

Verfügbarkeit). 
 

      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährlei stet  werden kann :  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung /en. 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt :   
 

 ja  
 

 nein  

 4.5 Kar tografische Darstellung  

Kartografische Darstellung der in 4.1 - 4.4 aufgeführten Konflikte sowie der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung und / oder zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen)6. 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 

 

 

5. Ausnahmeverfahren  

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer V erbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffer n 4.1, 4.2, 4.3 und /oder  4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG be antragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff.  

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG)  

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 

 
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG)  
 
Existieren anderweitig zumutbare  Alternativen (z.B. Standort - oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind?  

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit . 

 nein - weiter mit Pkt. 5 .3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

 
5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Po pulationen der Art (§ 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG; bei FFH -Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL) 
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a) Erhaltungszustand vor  der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung?  

Art  Lokal betroffene Population  

(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ei-
nordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs -
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

 
 
b) Erhaltungszustand nach  der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung?  

 

Art  Lokal betroffene Population  

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs -     
gebiet  

(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 
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c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von  Europäischen Vogelarten  
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungü nstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor?  

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen d urch FCS -Maßnahmen  
gewahrt werden?  

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

  ja - Vorhaben bzw. Planung  ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen, − der Wirkungsweise im Populationskontext,  − Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), − der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, − der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  − der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von  Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH -RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustand s der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH -RL vor ?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen du rch FCS -Maßnahmen e r-
halten werden?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: − Art und Umfang der Maßnahmen, − der Wirkungsweise im Populationskontext,  − Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), − der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, − der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  − der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen  einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherste l-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nich t behindert?   

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit.  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit.  

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 

 

6. Fazit  

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der  vorgesehenen Vermeidungs - und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1  bis 4 BNatSchG  

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.  

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6 .2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der  Wirkungsprognose und /oder  der vorgesehenen FC S-Maßnahmen  

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL)             
 nicht erfüllt  - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig.  

  sind die Voraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH -RL)           
erfüllt  - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig.  
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